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GRUNDLAGE, VORWORT 
Diese Anweisung der SFE stellt die wichtigsten Abläufe des Dokumentenhandlings bei Zertifizierungs-
verfahren und den zeitlichen Ablauf dar. Durch die Einführung digitaler Dokumente wird zukünftig eine 
papierreduzierte und damit umweltbewusste Verwaltung mit schnellem Datenzugriff auf alle Unterlagen 
ermöglicht. Die festgelegten zyklischen SFE- Aktivitäten sind erforderlich damit die weitgehend ehren-
amtlichen Tätigkeiten in einem festgelegten Zeitraster umsetzbar sind.  
Aus wichtigem Grund mit entsprechender Begründung kann in Sonderfällen und absprachegemäß von 
den nachstehenden Regelungen abgewichen werden. Bei der Umsetzung ist gegebenenfalls mit Zusatz-
kosten zu rechnen. 
 
Zeitpunkt der Umsetzung/Gültigkeit: Ab 1. April 2017  
 

CHECKLISTE (Reihenfolge wertungsneutral) 
Vorgang, Tätigkeit  Erläuterung  SFE ex-

tern 

A - Dokumente 
 
Anträge, Erstinspektion- und Fremdüberwa-
chungsbericht, Datenblätter usw.  

Die Unterlagen sind ausschließlich in digitaler Form bei 
der SFE einzureichen. Unterlagen bzw. Anträge in ge-
druckter Form können nicht bearbeitet werden. 

Nach Eingang der Unterlagen wird dieser durch die SFE 
bestätigt. Standardweise erfolgt die Bearbeitung nach 
den Stichtagen 1. Februar, 1. Juni bzw. 1. Oktober unmit-
telbar vor den folgenden Sitzungen (siehe E-Sitzungs-
zyklen). 

Das entsprechende Antwortschreiben mit dem in der 
Sitzung festgestellten Ergebnis geht unmittelbar nach den 
Sitzungen dem Antragsteller zu.  

 
 

X 
 
 
 

 X 

X  

B - Schriftverkehr 
Anschreiben usw.  

Dem jeweiligen Zweck geschuldet kann die Kommunika-
tion digital per Mail oder als Brief erfolgen.  X  X  

C - Verträge und Erklärungen  Ausschließlich als Brief mit Original-Unterschrift.  

 
X  

D - Stichtage 

Nach den Stichtagen erfolgt die Bearbeitung der bis dato 
vorliegenden Anträge, Unterlagen, Berichte usw. 
Als Stichtage sind festgelegt: 
 

⇒ 1. Februar 
⇒ 1. Juni 
⇒ 1. Oktober 

 

 

X 

E - Sitzungszyklen 

Die festgelegten Sitzungszyklen orientieren sich an den 
Stichtagen und finden ca. 4 Wochen nach diesen statt! 
 

⇒ Ende Februar/Anfang März  
(Beirat Geschäftsführung) 

⇒ Mitte/Ende Juni  
(Zertifizierungsrat, Gesellschafter) 

⇒ Ende Oktober/Anfang November  
(Beirat Geschäftsführung) 

 

X  
Zu 

beach
ten 
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Vorgang, Tätigkeit  Erläuterung  SFE extern 

F - Basiszertifikate 
 
Erstausstellung nach Neuantrag 

Diese werden grundsätzlich im Rahmen der Sitzungen 
(siehe E-Sitzungszyklen) ausgestellt und zeitnah die 
Internetliste aktualisiert. 

Dazu ist es erforderlich, dass zu den angegebenen Stich-
tagen (siehe D-Stichtage) alle erforderlichen Unterlagen 
der SFE vorliegen und die Anmeldegebühr bezahlt wur-
de. 

X  Zu 
beachten 

G- Basiszertifikate 
 
Ausstellung mit Gültigkeit für Folgejahre  

Zertifikate für das folgende Kalenderjahr werden Ende 
Dezember / Anfang Januar für alle im laufenden Kalen-
derjahr zertifizierten Systemböden ausgestellt. Die neue 
Internetliste wird spätestens Ende Januar ins Internet 
gestellt. 

Für die Ausstellung ist das Vorliegen eines Fremdüber-
wachungsberichtes mit positiver Bewertung durch den 
Fremdüberwacher erforderlich. Der Fremdüberwa-
chungsbericht muss zum festgelegten Stichtag, spätes-
tens zum Stichtag 1. Oktober der SFE vorliegen.  

Wird der Bericht nach dem Stichtag der SFE zugestellt, 
erfolgt die Zertifikatausstellung nach dem Stichtag 1. 
Februar im Folgejahr.  

Hinweis: Sollen Systemböden im Folgejahr nicht 
mehr zertifiziert werden, dann muss der Zertifikatin-
haber dies spätestens zum 30. November im laufen-
den Kalenderjahr der SFE schriftlich melden!! 

 

 
X  

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

Zu 
beachten 

H - Kaskaden-/Unterzertifikate 
Erstausstellung nach Neuantrag 

Regelung wie bei F  X Zu 
beachten

I - Kaskaden-/Unterzertifikate  
 
Ausstellung mit Gültigkeit für Folgejahre 

Diese werden Mitte / Ende Januar nach Eingang des 
Verlängerungsantrages (siehe AW-SFE- Unterzertifikate) 
ausgestellt und mit der neuen Internetliste, Ende Januar, 
ins Internet gestellt. 

Bei später eingehenden Verlängerungsanträgen erfolgt 
die Ausstellung zum nächsten Stichtag. 

X  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: SFE- Produktzertifizierung als Ablaufschema Step 1 bis Step 4 



1

Datenblätter, techn. 
Unterlagen usw. Prüfbericht

Kopie 
Überwachungsvertrag Bericht QM

Antrag
Antragsformular mit allen 

erforderlichen Unterlagen und 
Prüfnachweise

Digital aufbereitet

Durchführung der Fremdüberwachung 
innerhalb der vorgebenen Fristen

Zertifizierungsrat
überwacht die Einhaltung der Anforderungen

Mitteilung über das Ergebnis, Nachbesserung 
usw.

Umsetzung der Nachbesserung

Dokumentation der Überwachungs- ergebnisse 
im Prüfbericht, Umfang und Bewertung  

entsprechend AW-SFE

Dokumentation und Beurteilung 
QM-System mit Bericht

_ zeitnaher Vorcheck der eingereichten 
Unterlagen auf Vollständigkeit

_ Ausstellung Rechnung Anmeldegebühr

Antragsteller

Auftrag zur Durchführung der Erstprüfung  
eines Systembodens

SFE- Produktzertifizierung 
Ablaufschema Step1 bis Step 4

FremdüberwacherPrüfinstitut (Durchführung der 
Erstprüfung)

Kontrolle mit Beurteilung des beim Antragsteller
installierten QM-Systems

ÜberwachungsvertragÜberwachungsvertrag mit Fremdüberwacher

Auftrag zur Kontrolle und Beurteilung des 
instalierten QM-Systems beim Antragsteller

Durchführung der Erstprüfung entsprechend 
der vorgegebenen Regel (z. B. AWRL zur EN)

Bezahlung Anmeldegebühr

Dokumentation der Prüfergebnisse im 
Prüfbericht

System-Flooring EWIV
SFE

Zertifizierungsrat

* Stichtag 1. Feb, 1. Juni bzw. 1. Okt

Wenn Zahlungseingang positiv,
nur dann erfolgt die Antragsbearbeitung

Ergebnis- und Bewertungsdokument wird 
erstellt

Bewertung positiv, 
Aufbereitung der Ergebnisse in anonymisierter 

Form zur weiteren Bearbeitung an den 

ev. Bereitstellung nachgeforderter Unterlagen 
bzw. Nachweise

Info an Antragsteller

4

Zertifikat an Antragsteller 
(Zertfikatinhaber)

Zertifikatausstellung zu den Stichtagen 1. März, 
1. Juli und im Dezember (Folgejahr)
nach inhaltlicher Abstimmung mit Antragsteller

Aufnahme in die Liste Zertifizierter Produkte 
(Doppelboden-, Hohlbodensysteme, Komponenten)

Auftrag zur fristgerechten Durchführung der 
Fremdüberwachung

3

Aufnahme in die Internetliste zertifizierter Produkte 

Entscheidung über Ausfertigung des Zertifikates 
und/oder Nachbesserung

Unterlagen vollständig vorhanden?
Wenn nein, Info an Antragsteller

Rechnung an Antragsteller

Ausstellung Zertifikat für das Folgejahr,
nach Abstimmung mit dem Zertifikatinhaber
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                              * Anmerkung zu Stichtagen

Ab 2017 sind die regelmäßigen Sitzungen der Zertfizierungsgremien 
der SFE zu folgenden Terminen festgelegt:
-  Ende Februar / Anfang März,
-  Ende Juni und
-  Ende Oktober / Anfang November.
Bei diesen Sitzungen werden Entscheidungen über Ausstellung / 
Verlängerung von Konformitätszerztifkaten, nachzureichenden 
Unterlagen / Nachweise usw. gefällt. Aus diesem Grunde müssen zu 
den festgelegten Stichtagen 1. Februar, 1. Juni und 1. Oktober alle 
nachgefordetren Unterlagen, Prüf- und Überwachungsberichte, 
Neuanträge mit sämtlichen Unterlagen der SFE eingereicht bzw. 
vorgelegt werden. Nur dadurch ist eine nachgeschaltete Bewertung 
und Entscheidung in den SFE Gremien möglich.
Alle Unterlagen welche als Grundlage für Zertifkatausstellungen für 
Folgejahre erforderlich sind, müssen spätestens zum 1. Oktober vor 
dem Folgekalenderjahr der SFE vorliegen.

                            Bitte zukünftig um Beachtung!!

Kon-ablauf-2.xls
Blatt: [Register]


